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Diese Ausgabe erscheint auch online

Reichenbach:  
Corona-Schutz-Impftermine vor Ort  
am 9./10. April und 21./22. Mai 2021
Die Gemeindeverwaltung hat die Grundlage dafür geschaffen, dass mobile 
Impfteams des Landes zu zwei Vor-Ort-Terminen in die Kommune kom-
men, um Menschen im Alter von über 80 Jahren aus der ersten Priorisie-
rungsstufe zu impfen.
Damit will die Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern die Chance ge-
ben, sich vor Ort in Reichenbach impfen zu lassen.
Der Ersttermin wird am

Freitag/Samstag 9./10. April  
voraussichtlich in der Brühlhalle

unter Beteiligung der Malteser stattfinden.

Der Folgetermin ist für den 21./22. Mai vorgesehen.

Dazu wird die Verwaltung allen Impfberechtigten entsprechende Informations- 
schreiben verschicken und auf die Impfmöglichkeit gegen das Corona-
Virus hinweisen.

Eine Impfung gegen COVID-19 trägt sowohl zum individuellen Schutz als 
auch zur Eindämmung der Pandemie bei. Sie kann das Infektions- und 
Erkrankungsrisiko sehr stark reduzieren.
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AUF EINEN BLICK

Bürgermeisteramt 
Reichenbach an der Fils
Telefon 5005-0
Sprechzeiten: Bitte coronabedingte 
Einschränkungen beachten. 
BürgerBüro (Tel. 5005-15)
Mo. 9 - 19 uhr,
Di. und Do. 7 - 16 uhr,
Mi. 7 - 13, Fr. 7 - 12 uhr
Übrige Verwaltung:
Mo. 9 - 12 Uhr, 14 - 18 Uhr,
Di. bis Do. 8 - 12 Uhr, 14 - 16 Uhr
Fr. 8 - 12 Uhr;
Bücherei: Tel. 984450
Di. und Fr. 11 - 13 und 15 - 19 Uhr
Bürgermeisteramt Hochdorf
Telefon 5006-0
Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 8 - 12 uhr,
Mo. zusätzlich 16 - 18.30 uhr
Mi. zusätzlich 13 - 16 uhr
Sprechzeiten - Termine
mit Bürgermeister Kuttler, Frau Haller, 
Frau Wimmer, Frau Stockburger und 
Herrn Kerner nach telefonischer Ver-
einbarung.

Bürgermeisteramt Lichtenwald
Telefon 9463-0, Fax 9463-33
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Do. 8 - 12 uhr,
Mo. 14 - 16 uhr, Di. 16 - 18 uhr,
Do. 14 - 18 uhr
Termine mit Bürgermeister Rentsch-
ler, Herrn Mayer und Frau Engelhardt 
nach telefonischer Vereinbarung.

NOTDIENSTE

Ärzte

Rufen Sie in dringenden, lebensbe-
drohlichen Notfällen sofort die Ret-
tungsleitstelle unter der Rufnummer 
112 an. 

Bundesweite Rufnummer: 116 117 
(kostenfrei aus allen Netzen)
unter dieser Rufnummer erfahren Sie
die zuständige Notfallpraxis - auch ein
notwendiger Hausbesuch kann
angefordert werden.
Für die Gemeinden Reichenbach und 
Lichtenwald
Notfallpraxis Esslingen am Klinikum Ess-
lingen, Hirschlandstr. 97, 73730 Esslingen
Dienstzeit Mo.-Do. von 18 uhr bis 23
uhr und Fr. 16.00 - 23.00 uhr; an
Wochenenden und Feiertagen von 8 
uhr bis 23 uhr.
Für die Gemeinde Hochdorf
Wochentags ab 19 uhr bis 8 uhr und
an den Wochenenden und Feiertagen
gilt die zentrale Notfallnummer
116 117 (siehe oben)
für alle Notfallpraxen in den zuständi-
gen Krankenhäusern.

Kinderärzte

Zentrale Rufnummer: 116117
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche:
Montag bis Freitag: 19 – 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag: 
9 – 21 Uhr
Zu allen übrigen Zeiten übernimmt
die Notaufnahme des Klinikum 
Esslingen die Notfallversorgung.
Zuständig ist die zentrale kinder- und 
jugendärztliche Notfallpraxis und die 
Notaufnahme für Kinder und Jugend-
liche am Klinikum Esslingen, Hirsch-
landstraße 97, 73730 Esslingen.
Zu den angegebenen Zeiten können 
Patienten ohne Voranmeldung in die 
Klinik kommen, dort ist ständig ein 
Arzt vorhanden.

Zahnärzte
Tel. 0711 7877755

HNO-Ärzte
Tel. 116117

Nacht- und Sonntagsdienst der  
Apotheken
Der Notdienst beginnt morgens um 
8:30 uhr und endet um 8:30 uhr des 
nächsten Tages.

Samstag, 27.03.2021
Adler-Apotheke, Kirchheim/Teck, 
Max-Eyth-Str. 33, Tel. 07021 2626

Sonntag, 28.03.2021
Römer-Apotheke, Köngen, 
Hirschstr. 22, Tel. 07024 81151

Montag, 29.03.2021
Apotheke am Markt, Wendlingen, 
Kirchheimer Str. 4, Tel. 07024 7313

Dienstag, 30.03.2021
Quadrium-Apotheke Mache, 
Wernau, Kirchheimer Str. 77, 
Tel. 07153 6149910

Mittwoch, 31.03.2021
Apotheke Altbach, Bachstr. 19, 
Tel. 07153 22323
Mittwochnachmittags geöffnet:
Rathaus-Apotheke, Reichenbach, 
Hauptstr. 11, Tel. 07153 54172
Kirch-Apotheke, Hochdorf, 
Kauzbühlstr. 1, Tel. 07153 958276

Donnerstag, 01.04.2021
Kastell-Apotheke im Kaufland, 
Wendlingen, Wertstr. 12, 
Tel. 07024 8058210

Freitag, 02.04.2021
Brunnen-Apotheke, unterensingen, 
Nürtinger Str. 1, Tel. 07022 65142

Notdienst der Innungsbetriebe
Der Notdienst im Sanitär- und Gashei-
zungsbereich hat von 10 bis 18 uhr 
Bereitschaft

Samstag, 27.03./Sonntag, 28.03.2021
K. Haug & K. Sohn GmbH & Co. 
KG, Sanitäre Anlagen - Gasheizung 
- Flaschnerei, Max-Eyth-Str. 1, 73733 
Esslingen a. N., Tel. 0711 4890800

Sonn- und Feiertagsdienst in der 
Krankenpflege am

27./28.03.2021

Reichenbach

Fr. Augsten

Hochdorf

Fr. Kirkopoulou

Lichtenwald

Fr. Göpfarth
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         Stuttgarter Str. 4
         73262 Reichenbach
         Telefon 9511-0

Für pflegerische Notfälle erreichen unsere Patienten uns 
am Wochenende und bei Nacht unter der
Telefonnummer 0171 7069939
Geschäftsführerin: Brigitte Hummel, Telefon 951113
Pflegedienstleitung: Ralf Daubner, Telefon 951111
Einsatzleitung Hauswirtschaft: 
Beate Schulz, Telefon 951112
Essen auf Rädern: Sarah Erhard, Telefon 951114

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag    9:00 - 12:30 uhr
Montag und Mittwoch 14:00 - 16:00 uhr
Donnerstag     14:00 - 18:00 uhr

Besuchen Sie uns doch im Internet
unter www.diakonie-uf.de

Redaktionsschluss

Für die Woche 13 wird der Redaktionsschluss auf

Montag, 29.03.2021, 13.00 Uhr

verlegt.

Bitte beachten Sie den geänderten Redaktionsschluss.

Der Verlag

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und  
Wohnungsbau

Wirtschaftsministerium schreibt Innovationspreis des 
Landes aus
Ministerin Hoffmeister-Kraut: ,,Gerade unsere zahlreichen 
kleinen und mittleren Unternehmen im Land haben großes 
Innovationspotential und tragen mit ihrer Kreativität und ih-
rem Mut zu Veränderungen maßgeblich zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts bei“
„In diesen herausfordernden Zeiten ist es für unsere un-
ternehmen wichtiger denn je, innovative Ideen voranzutrei-
ben, umzusetzen und auf den Markt zu bringen. Gerade 
unsere zahlreichen kleinen und mittleren unternehmen im 
Land haben großes Innovationspotential und tragen mit ihrer 
Kreativität und ihrem Mut zu Veränderungen maßgeblich zur 
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden -Württemberg bei. 
Diesen hervorragenden Beispielen für Innovationen wollen 
wir auch in diesem Jahr wieder eine Bühne geben“, sagte 
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am 1. Fe-
bruar anlässlich des Starts der diesjährigen Ausschreibung.
Mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg 
(Dr.-Rudolf-Eberle -Preis) werden unkonventionelle, tech-
nologieoffene Ideen und deren umsetzung für innovative 
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen mittelständischer 
unternehmen geehrt. Baden-Württemberg steht bei den In-
vestitionen für Forschung und Entwicklung (FuE) mit 27,9 
Millarden Euro deutschlandweit an der Spitze.
Knapp 84 Prozent davon wird allein durch die Wirtschaft 
des Landes erbracht.
Die unternehmen des Landes stemmen gut ein Drittel der 
bundesweiten FuE  Ausgaben der Wirtschaft.
Der Innovationspreis des Landes wird in diesem Jahr be-
reits zum 37. Mal verliehen und steht damit in einer langen 
Tradition. Er ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert und dem 
früheren Wirtschaftsminister Dr. Rudolf Eberle (1926 -1984) 
gewidmet. Mit dem Preis werden seit 1985 kleine und 
mittlere unternehmen für beispielhafte Leistungen bei der 
Entwicklung neuer Produkte und technischer Verfahren oder 
bei der Anwendung moderner Technologien ausgezeichnet.

Ergänzend dazu lobt die MBG Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft wieder einen Sonderpreis in Höhe von 7.500 Euro 
aus, der an ein junges unternehmen vergeben werden soll.

Weitere Informationen
Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2021 über das On-
line-Bewerbungsportal eingereicht werden. An dem Wettbe-
werb können teilnehmen:
unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten,
mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro und 
mit Sitz in Baden-Württemberg.
Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury 
aus Wirtschaft und Wissenschaft nach technischem Fort-
schritt, besonderer unternehmerischer Leistung und nachhal-
tigem wirtschaftlichen Erfolg bewertet. Die Preise werden am 
16. November 2021 feierlich im Rahmen einer öffentlichen 
Preisverleihung verliehen.
Weitere Informationen zum Wettbewerb, die Ausschreibungsun-
terlagen mit den Kriterien sowie den Link zur Online-Bewerbung 
gibt es im Internet unter https://t1p.de/dz36 oder bei den Hand-
werks-, Industrie- und Handelskammern und dem Patent- und 
Markenzentrum Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium 
Stuttgart. Einen Rückblick auf die Online-Preisverleihung 2020 
und die Preisträgerinnen und -träger der Vorjahre sowie weitere 
Informationen finden Sie unter: www.inno  vationspreis-bw.de

Ambulanter Hospizdienst
Reichenbach . Hochdorf . Lichtenwald e.V.

Hospizgruppe Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald
Kurzprotokoll unserer Mitgliederversammlung 
am 10. März konnten wir endlich wieder eine Mitglieder-
versammlung abhalten - in der Brühlhalle fanden wir einen 
perfekt vorbereiteten Saal vor, vielen Dank dafür der Ge-
meinde Reichenbach. Danke für die unterstützung auch 
allen Mitgliedern, die persönlich anwesend waren und allen, 
die uns in Gedanken begleitet haben.
Der Vereinsvorstand legte einen detaillierten Bericht der letzten 
zwei Jahre vor und wurde anschließend von der Mitglieder-
versammlung einstimmig entlastet. Neu gewählt wurden für 
die nächsten drei Jahre als Vereinsvorsitzende Anita Kraut, 
als erste Stellvertreterin Gabriele Niks, als zweiter Stellvertreter 
Gerald Holzer und als Rechner Manfred Lux. Die bisherigen 
Rechnungsprüfer Walter Röhrle und Siegfried Röder wurden 
gleichfalls entlastet. Sie wurden für die nächsten vier Jahre neu 
gewählt. Vielen Dank für das Vertrauen der Mitglieder und die 
jeweils einstimmige Wahl. und herzlichen Dank natürlich ganz 
besonders allen alten und neuen Vorstandsmitarbeitenden für 
die Bereitschaft, sich in unserer Sache zu engagieren.
Der Mitgliederversammlung vorgestellt wurde die für 2021 
geplante neue Kooperationsvereinbarung des Vereins zur 
Möglichkeit der gemeinschaftlichen Einstellung einer haupt-
amtlichen Hospizfachkraft. Die Mitgliederversammlung hat 
einstimmig beschlossen, dass die vorliegende Vereinbarung 
unterzeichnet werden kann. Wir freuen uns über das rege 
und positive Interesse unserer Mitglieder und werden nun 
alle weiteren Schritte in die Wege leiten.
Hospizgruppe Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald
Als ehrenamtlich Engagierte vom ambulanten Hospizdienst 
sind wir dazu ausgebildet, Menschen in ihrer letzten Le-
bensphase beizustehen. Gerade jetzt, wo viele allein sind in 
schwerer Krankheit, wäre das so nötig, für die, die krank 
sind und auch für die Angehörigen, die vielleicht mit der 
Situation überfordert sind. Leider macht es Corona unglaub-
lich schwierig, die Nähe und unterstützung so anzubieten, 
wie wir es gewohnt sind. Wir erreichen die Menschen nicht 
mehr so einfach, viele haben sehr verständliche Bedenken 
und Ängste, jemanden ins Haus zu lassen. Auch wir selber 
wollen uns natürlich schützen, genauso wie wir diejenigen 
schützen möchten, die unsere Hilfe suchen. Deshalb bieten 
wir zunächst eine sehr ausführliche telefonische Beratung 
an. Wir können dabei auch eine ausschließlich telefonische 
Begleitung vereinbaren, ein Treffen im Freien oder ein Ge-
spräch vor Ort mit allen Hygieneregeln, die das erfordert. 
Rufen Sie sehr gerne unser Hospiz-Telefon an, wir werden 
sicher eine gute Form der Begegnung finden. Sie erreichen 
uns unter der Nummer 0175 8396780. Bitte sprechen Sie 
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf die Mailbox, wir 
rufen schnellstmöglich zurück. Fortsetzung siehe Seite 6



Aus Allen Gemeinden4 26. März 2021 / Nr. 12

Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An Grundschulen findet Präsenzunterricht 
   statt. Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.
• Wechselunterricht für die Klassenstufen
   5 und 6 an den weiterführenden Schulen
   ist möglich. Dies gilt auch für alle Klassen-
   stufen der Sonderschulen.
 • Alle weiteren Klassenstufen der weiter-
   führenden Schulen weiterhin im Fernunterricht 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren sind 
   weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor Ort.
• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis maximal
   5 Schüler*innen wieder möglich. 

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske tragen: 
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen 
• In Arztpraxen 
• FFP2-Maske in Krankenhäusern und Pflege-
   einrichtungen. Ausnahme: Personal, das nicht direkt 
   mit Patient*innen oder Bewohner*innen in Kontakt 
   ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

   

• Medizinsche Maskenpflicht für alle Schüler*innen
   sowie Lehrer*innen an Schulen mit Präsenz-
   unterricht sowie Schulhorte und Nachmittags-
   und Nachhilfebetreuung.
• Medizinische Maskenpflicht für Personal in
   Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und 
   Schulkindergärten. Ausnahme: Beim aus-
   schließlichen Kontakt zu Kindern.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikums-
   verkehr. Kontaktarmes Training mit maximal fünf 
   Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten ist 
   gestattet. Die Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 14 Jahre zählen nicht dazu. Paare, die 
   nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Kontaktbeschränkungen

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

Lockerung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus 
maximal drei Haushalten möglich. Die 
Kinder dieser Haushalte werden bis 
einschließlich 14 Jahre nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, 
   Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen 
   möglich. Alle Personen müssen eine medizinische 
   Maske oder Atemschutzmaske tragen. Theorieunterricht 
   ist nur online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- oder
   Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie ein 
   Testkonzept für das Personal.
  

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen nur noch Online-Unterricht anbieten.

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel) 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Buchhandlungen
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr 
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de
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DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner*innen sieben Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang 
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

Ausgangsbeschränkungen
Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den 
Amateur- und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen 
Anlagen wie z.B. Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im 
Freien ist nicht mehr erlaubt, es gelten die verschärften 
Kontaktbeschränkungen.

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal 
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht 
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 22. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.03.2021
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Fortsetzung von Seite 3

Aktuelles Angebot für Trauernde in Corona-Zeiten:  
Trauerspaziergänge
Das „Trauercafé Regenbogen“ kann derzeit wegen Corona 
nicht in der gewohnten Form stattfinden. Aber jetzt gibt es 
stattdessen ein neues Angebot: Trauerspaziergänge.
Damit bieten wir Menschen in Trauer die Möglichkeit, sich 
mit einem anderen Menschen auszutauschen, über ihre Ge-
fühle zu sprechen oder einfach nur eine Person an der Seite 
zu haben, die mitgeht, zuhört und achtsam da ist. Das geht 
unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln mit Abstand 
und Mund-Nasen-Schutz in der freien Natur, an der frischen 
Luft, zu zweit bei einem Spaziergang. Mitarbeiterinnen un-
serer Trauerbegleitungsgruppe bieten an, nach telefonischer 
Terminvereinbarung, mit einzelnen trauernden Menschen ei-
nen Spaziergang zu zweit zu machen. Wochentag, uhrzeit, 
Ort und Länge des Spazierweges können ganz flexibel und 
individuell vereinbart werden. Wir möchten Sie ermutigen, 
sich auf den Weg zu machen … Rufen Sie an! Sie erreichen 
uns unter der Handynummer: 0157 – 3013 8867. Wir nehmen 
uns Zeit für Sie!
Ihre Trauerbegleitungsgruppe Deizisau und Altbach, Plochin-
gen, Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald - in Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Hospizgruppen.

Musikschule Reichenbach/Fils
und Umgebung e.V.

Kontaktdaten
Musikschule Reichenbach an der Fils und umgebung e.V.
Schulstraße 29
73262 Reichenbach an der Fils
Tel: 07153/984452
info@musikschulereichenbach-fils.de
www.musikschulereichenbach-fils.de
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag 9:00 - 11:30 uhr
Mittwoch und Freitag 15:00 - 18:00 uhr

Osterkonzert

 
   Musikschule Reichenbach / Fils und Umgebung e.V. 

 
 
 

 
 
 
 

Sonntag, den 04. April 2021 um 10:00 Uhr  
im Hause der Musikschüler der Musikschule 

Reichenbach/ Fils 

 
          
 

                
 

Wir wünschen allen Frohe Ostern!

 

 

 
 Plakat: Ralf Müller

Senioren-Online Reichenbach/Fils e.V.

Regelinformation für 2021
Senioren Online Reichenbach/Fils e.V. ist ein Verein, der die 
älteren Generationen an das Internet und der Nutzung von 
PCs und Mobilgeräten heranführt und in der Nutzung aktiv 
unterstützt. Die Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist eh-
renamtlich. Für Kurse wird eine Kursgebühr erhoben.

Die aktuellsten Termine und Informationen zu Kursen und 
Vorträgen finden Sie unter "Aktuelles" auf unserer Home-
page https://sor-fils.de oder besuchen Sie uns in unserem 
Domizil Wilhelmstraße 15 in Reichenbach: (zur Zeit wegen 
Corona-Sperre geschlossen).

Die Beratungs- und Betreuung Termine sind:
montags Multimediagruppe   von 15:00 - 18:00 uhr
dienstags offene Tür   von 10:00 - 12:00 uhr
donnerstags offene Tür   von 15:00 - 18.00 uhr

unsere Telefonnummer lautet: 07153 550696 (Telefon ist 
wegen Corona-Sperre zurzeit nicht besetzt)

unsere E-Mailadresse lautet: sor.ev@t-online.de (wird wegen 
Corona-Sperre zurzeit nur sporadisch gelesen)

Die E-Mails werden zu den Öffnungszeiten der "Offenen Tür" 
beantwortet.Alternative Kontakte in der Corona-Sperre:

Anrufbeantworter: 0151 5599 2447
Mail-Adresse: sor-user00@web.de

Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige

Die Diakoniestation untere Fils und der Sozialpsychiatrische 
Dienst für alte Menschen bieten eine Gesprächsgruppe für 
pflegende Angehörige an.

Angehörige, die ihre psychisch oder körperlich kranken El-
tern, Schwiegereltern oder Ehepartner versorgen und pflegen, 
sind täglich großen Belastungen ausgesetzt. Die Gesprächs-
gruppe für pflegende Angehörige möchte hier Entlastung, 
unterstützung und Hilfestellung geben.

In dieser Gruppe können Sie Menschen mit ähnlichen Be-
lastungen kennenlernen, sich gegenseitig über Ihre Erfah-
rungen im umgang mit den Pflegebedürftigen austauschen, 
Ihre Wünsche und Sorgen miteinander besprechen und sich 
von Fachleuten beraten lassen. Die Gruppe steht allen An-
gehörigen von psychisch und körperlich pflegebedürftigen 
Menschen offen.

Auch wer die Gruppe nur einmal kennenlernen will, ist herz-
lich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die unkosten 
dieses Angebotes werden vom Sozialnetzwerk Reichenbach 
S.O.N.N.E. e. V. getragen.

Leider kann unser Treffen, aufgrund der aktuellen Corona-
situation, auch im März noch nicht stattfinden. Sobald dies 
wieder möglich ist, werden wir Sie an dieser Stelle infor-
mieren.

SOMMERzEitumstellung
in der Nacht vom 27. märz 2021 

auf 28. märz 2021 wird die Uhr  
um eine Stunde vorgestellt..

Die Zeitumstellung findet
nachts um 2:00 uhr statt.
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Wir gratulieren zum Geburtstag

28.03., 70 J.: Kazimierz Lewandowski, Kirchheimer Str. 45
29.03., 90 J.: Johanna Duckeck, Kirchheimer Str. 31

ABWEICHENDE ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS

Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie kann 
das Rathaus derzeit ausschließlich nach vorheriger Ter-
minvereinbarung besucht werden. Sie erreichen die Rat-
hauszentrale telefonisch zu den gewohnten Öffnungszeiten 
unter 07153 5006-0 oder per E-Mail an info@hochdorf.de. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ihre Gemeindeverwaltung

Wasserzins und Abwassergebühren

Abschlagszahlung zum 31.03.2021
Am 31.03.2021 ist die 1. Abschlagszahlung für das Jahr 
2021 zur Zahlung fällig.
Die Höhe der Abschlagszahlung wurde mit dem Gebühren-
bescheid für das Jahr 2020 vom 02.02.2021 festgesetzt. 
Von der Gemeinde erhalten Sie keine weitere Aufforderung 
zur Zahlung des Abschlages.
Wir möchten Sie bitten, die Abschlagszahlung pünktlich zum 
31.03.2021 zu entrichten, da sonst Säumniszuschläge und 
Mahngebühren erhoben werden müssen.
Bitte geben Sie bei der Überweisung unbedingt das Bu-
chungszeichen an, damit Ihre Zahlung einwandfrei zugeord-
net werden kann.
Sofern der Gemeindekasse ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt wurde, werden die Abschlagszahlungen zum Fälligkeit-
stermin abgebucht.

Beratung der deutschen Rentenversicherung

Aufgrund der ungewissen Lage bezüglich der Corona-
Pandemie, können wir derzeit leider nicht abschätzen, 
wann wir mit persönlichen Präsenz-Beratungen sowie 
Sprechtagen wieder starten können.
Wir haben mindestens bis 30.04.2021 daher keine Prä-
senztermine und keine Außendienste. Wir können daher 
bis auf Weiteres Beratungen nur telefonisch oder per 
Videoberatung durchführen.
Die Kunden erreichen uns unter:
•	 Telefon:  

0711 848 30300
•	 Video-Beratungen:  

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Baden-
Wuerttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/Videobera-
tung/videoberatung_node.html;jsessionid=0EBD245CA
B7C50B968AB3E49A9227E32.delivery1-7-replication

•	 Online-Dienste:
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/
Online-Dienste/online-dienste_node.html;jsessionid=0E
BD245CAB7C50B968AB3E49A9227E32.delivery1-7-re-
plication

Zeitumstellung Sommerzeit 

Die Sommerzeit rückt näher und damit auch die umstel-
lung der uhren von der Winter- auf die Sommerzeit. Für 
Letztere gilt jedes Jahr die gleiche Regel: Die uhr wird 
am letzten Sonntag im März umgestellt. In diesem Jahr 
erfolgt die Zeitumstellung somit am Sonntag, den 28. 
März. Die uhren sind also in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag von 2 uhr auf 3 uhr vorzustellen.

Fundsachen 

Im Fundbüro des Rathauses wurde in den letzten Wochen 
folgender Fundgegenstand abgegeben:
•	 1 Schlüssel (am Karabinerhaken)

Da das Rathaus nur mit vorheriger Terminabsprache für 
den Publikumsverkehr geöffnet ist, setzen Sie sich bei Fra-
gen oder zur Terminvereinbarung bitte telefonisch unter der 
Rufnummer 07153/5006-21, -22 oder -23 mit uns in Ver-
bindung.
Wir bedanken uns recht herzlich bei dem Finder!

Amtliche Bekanntmachungen, Sprechzeiten:
Mo. - Fr. 8 - 12 UhrKirchen, Vereins- und

Mo. zusätzlich 16 - 18.30 Uhrallgemeine Nachrichten
Mi. zusätzlich 13 - 16 Uhr

Bürgermeisteramt Hochdorf Sprechzeiten-Termine
Telefon 50 06-0 mit Bürgermeister Kuttler, Frau Haller,

Frau Wimmer, Frau Stockburger und Herrn Kerner
nach telefonischer Vereinbarung.www.hochdorf.de

E-Mail / Rathaus-Zentrale: info@hochdorf.de

 

Termine momentan nur 
nach telefonischer 

Vereinbarung.

Grünabfallsammelplatz, Wertstoff-, Schrott- und Papier-
container (Recyclinghof) an der L 1201 nach Reichenbach

Öffnungszeiten:

April bis Oktober 
Dienstag und Donnerstag  16.30 - 18.00 uhr

November bis März 
Dienstag und Donnerstag  14.30 - 16.00 uhr

Das ganze Jahr über  
samstags       11.00 - 15.00 uhr

Sperrmüll siehe Müll-ABC 2021

Nächster Abfuhrtermin für Hausmüll 
Samstag, 3. April 2021 (2-wöchentlich)

Nächster Abfuhrtermin für Hausmüll
Samstag, 3. April 2021 (4-wöchentlich)

Nächste Abfuhrtermine für Biomüll
Freitag, 26. März 2021
Samstag, 10. April 2021

Nächster Abfuhrtermin für Gelber Sack/Gelbe Tonne 
Samstag, 27. März 2021

Nächster Abfuhrtermin für Papiertonne
Dienstag, 13. April 2021

Nächste Papiersammlung (Vereine)
Samstag, 19. Juni 2021

Bereitschaftsdienst Wasserversorgung

Bitte wenden Sie sich bei Wasserrohrbrüchen direkt an 
den Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung Telefon-Nr. 
0172 7213122
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FREIWILLIGE FEUERWEHR HOCHDORF

Osterrally
Liebe Hochdorfer, die Kinder- und Jugendabteilung der Feu-
erwehr Hochdorf hat eine Osterrally organisiert. Mit dieser 
Rally wollen wir dem Osterhasen helfen und eine Abwechs-
lung in die Ferien bringen. Wann: Ab dem Ostersonntag Wo: 
Startpunkt ist der Pausenhof der Breitwiesenschule, danach 
den Hinweisen folgen Wie: Seite aus dem Gemeindeanzeiger 
heraustrennen, mit Namen versehen, die 11 Fragen beant-
worten und im Feuerwehrhaus einwerfen. Was: unter allen 
Teilnehmern verlosen wir 2 x 1 „Hochdorfer Fünferle“ Hin-
weise: Bitte achten Sie auf die notwendigen Abstandsregeln, 
falls sich bei den Schildern ein Stau bildet. Der Rundweg 
dauert ungefähr 1h. Wir wünschen viel Spaß und ein schö-
nes Osterfest. Ihre Feuerwehr Hochdorf

 
                                                                     Plakat: FWH

Bitte ausschneiden und ausgefüllt im Feuerwehrhaus ein-
werfen. Viel Spaß

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Freundeskreis Flüchtlingshilfe
Hochdorf

Freunde sind aktiv in Hochdorf
Kontakt:
E-Mail: kontakt@fluechtlingshilfe.aktiv-in.de
Telefon: 07153/500625 (Frau Fackler, Koordination ehren-

amtliche Flüchtlingshilfe im Rathaus)
07153/987448 (Jochen Rössle, Jugendhaus 
Hochdorf - Anrufbeantworter vorhanden)

Die Themengruppen:
Sprachförderung: sprache@fluechtlingshilfe.

aktiv-in.de
Fahrradwerkstatt: radwerk@fluechtlingshilfe.

aktiv-in.de
Kleiderkammer: kleiderkammer@fluechtlingshilfe.

aktiv-in.de
Freizeit und Begegnung: freizeit@fluechtlingshilfe.

aktiv-in.de

Arbeit, Ausbildung und 
Wohnen: 

arbeit-wohnen@fluechtlingshilfe.
aktiv-in.de

Aufgrund der Coronavirus-Situation bleiben die Kleiderkam-
mer und das Radwerk vorerst geschlossen und es kann 
bis auf Weiteres keine Annahme oder Reparatur stattfinden.

Spendenkonto Gemeindekasse Hochdorf
IBAN: DE02 6119 1310 0670 2220 03
BIC: GENODES1VBP Kennwort: "Bergdorf" 

Nennen Sie bitte Ihre vollständige Adresse für die Übersen-
dung der Spendenbescheinigung.

Mehr Infos zu den Aktivitäten der Flüchtlingshilfe erhalten 
Sie im Internet unter www.aktiv-in.de/fluechtlingshilfe

Netzwerk engagiert in Hochdorf

So erreichen Sie uns:

Kontakt NETZWERK
Telefon: 0157 361 745 70 mit Anrufbeantworter
Telefon-Sprechzeiten: dienstags und donnerstags 18:30 
bis 19:30 uhr
unser Arbeitskreis trifft sich das nächste Mal am 
15.04.2021 um 19:15 Uhr in der Seniorenwohnanlage 
wieder.
Verstärkung ist willkommen!
E-Mail: netzwerk-hochdorf@mail.de
Internet: www.hochdorf.de/netzwerk
oder www.aktiv-in.de/netzwerk

Lebensmittellieferdienst für Hochdorf
 

                                                                         

 

 

Lebensmittellieferdienst 
 

 

Zum Schutze von älteren Menschen, Menschen mit 
Vorerkrankungen und Menschen unter Quarantäne bietet 
das NETZWERK – engagiert in Hochdorf, unterstützt durch 
die Gemeindeverwaltung Hochdorf und EDEKA Staufers 
Hochdorf, den Lebensmittellieferdienst an. 

Hierzu können sich Bürgerinnen und Bürger bis Freitag 
09:00 Uhr im Rathaus telefonisch zu den gewohnten 
Öffnungszeiten unter 07153/5006-21 mit Angabe Ihres 
Namens, Adresse und Telefonnummer anmelden. Die 
Bestellungen werden freitags ausgeliefert. 

Die Bezahlung erfolgt per SEPA-Lastschriftmandat. 
Mindestbestellwert: 25 €, für Bestellungen unter 25 € fällt 
ein Serviceentgelt von 5 € an. 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeiter/ 
innen des Rathauses. 

EDEKA 

 
 Plakat: A. eberle
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FREIZEIT, BILDUNG & KULTUR

Aktiv in Hochdorf

Veranstaltungskalender für Hochdorf, Februar 2021

1. Februar (08:00 uhr):
Hochdorfer Bauernmarkt, Landleben Hochdorf e.V. Zinßer 
Mühle
2. Februar (11:00 uhr):
Jahreshauptversammlung Tennisclub Hochdorf-Reichenbach 
1970 e.V. in der Tennisanlage Aspen
3. Februar (18:00 uhr):
Offene Internet- und Handyberatung im Jugendhaus Hoch-
dorf SKuNK
4. Februar (14:30 uhr):
Monatstreff mit Vortrag "Hülsenfrüchte" des LandFrauen-
vereins Hochdorf im Bürgertreff in der Seniorenwohnanlage
7. Februar (11:30 uhr):
Essen und Mehr der Evangelischen Kirchengemeinde im 
Evangelischen Gemeindehaus
7. Februar (19:00 uhr):
Hallenfasnet mit Live-Band der Hochdorfer Dalba-Hexa e.V. 
in der Breitwiesenhalle
12. Februar:
Mitgliederversammlungen Fairtrade Hochdorf im Katholi-
schen Gemeindehaus
14. Februar:
Atempause-Gottesdienst am Valentinstag der Evangelischen 
Kirchengemeinde Hochdorf in der Martinskirche
15. Februar:
Fußball-AH-Turnier mit Ü30-Party des Turnvereins Hochdorf 
e.V. in der Breitwiesenhalle
16. Februar:
Jugendfußball-Hallenturnier des TV Hochdorf e.V. in der 
Breitwiesenhalle
16. Februar (15:00 uhr):
Spiele-Sonntagnachmittag mit Krass-Kariert-Turnier im Ju-
gendhaus Hochdorf SKuNK
18. Februar (13:00 uhr):
LandFrauen Kreativ - Führung in der Kreuzkirche Nürtingen 
- des LandFrauenvereins Hochdorf 
18. Februar (14:30 uhr):
"Max und die Feuerwehr" - Vorlese-Zeit in der Kinder- und 
Jugendbücherei Hochdorf
20. Februar (14:30 uhr):
"Wenn ich groß bin, werde ich Astromaus" - Vorlese-Zeit in 
der Kinder- und Jugendbücherei Hochdorf
20. Februar:
Rathaussturm der Hochdorfer Dalba-Hexa e.V. am Rathaus 
Hochdorf
21. Februar (11:30 uhr):
Essen und Mehr der Evangelischen Kirchengemeinde im 
Evangelischen Gemeindehaus
21. Februar (14:33 uhr):
Faschingstreff des Sozialverbands VdK Baden Württemberg, 
Ortsverband Hochdorf im Bürgertreff in der Seniorenwohn-
anlage
22. Februar (09:00 uhr):
Schnittkurs Sträucher des Obst- und Gartenbauverein Hoch-
dorf e.V. und der Gartenfreunde Hochdorf e.V. im Alten Winkel
27. Februar (14:00 uhr):
Seniorennachmittag der Katholischen Kirchengemeinde im 
Katholischen Gemeindehaus
28. Februar (14:30 uhr):
Bürgercafé in der Seniorenwohnanlage des NETZWERK - 
engagiert in Hochdorf - im Bürgertreff in der Seniorenwohn-
anlage
Weitere Termine finden Sie auf www.aktiv-in.de

Der Kalender für den nächsten Monat erscheint immer in 
der letzten Ausgabe des Vormonats. Wenn Sie wollen, dass 
auch Ihre Veranstaltungen in dieser Übersicht erscheinen, 
müssen Sie sie rechtzeitig auf www.aktiv-in.de einstellen. 
Redaktionsschluss für die Übernahme in diese Übersicht 
von der Internetplattform "Aktiv in Hochdorf" ist in der 
Regel immer der Sonntag vor dem Veröffentlichungstermin. 
Wenn Sie keinen Internetzugang haben, helfen Ihnen gerne 
die Mitarbeiter des Jugendhauses Hochdorf SKuNK (Tel. 
07153/987448) weiter.

Bücherei Hochdorf

Tolle neue Bilderbücher in der Bücherei!!!

Hasen rasen mit dem Bus

 
 Foto: ©dragonfly Verl.

Aufgepasst! Die Hasen 
haben sich den Bus ge-
schnappt und rasen wie 
verrückt durch Mümmelburg. 
Keiner kann sie aufhalten. 
Sie rauschen an den Halte-
stellen vorbei und schliddern 
um die Kurven. Da sind Ha-
sen auf dem Dach! Hasen 
im Gang! Hasen überall! 
Doch, puh, endlich kommt 
der Bus zum Halten! Am 
Bahnhof. und was steht da? 
Ein Zug! O nein! Diese Ha-

sen werden doch wohl nicht ...?

Stell dir vor … - ein Wimmelbuch zum Geschichten erfinden
Über Träume und Wünsche reden: Das Vorlese-Bilderbuch 
bietet wunderbare Gesprächsanlässe mit Kindern und fördert 
den Spracherwerb auf spielerische Weise.

 
 Foto: ©360 Grad Verl.

Ich will eine Gute-Nacht-
Geschichte!
Immer vor dem Einschla-
fen erzählt der König seiner 
kleinen Prinzessin eine Gu-
te-Nacht-Geschichte. Aber 
eines Abends hat der Kö-
nig keine Zeit – und so be-
schließt die kleine Prinzessin 
nicht einzuschlafen …

Hier kommt Harry!
Harry hat beschlossen, dass er nicht mehr wie die anderen 
Hasen sein will. Nicht Möhren gehört sein Herz, sondern 
... dem Tanzen! Er träumt von glitzernden Discokugeln und 
toller Musik. Schritt für Schritt setzt er seinen Traum in die 
Tat um. Als er sich zum ersten Mal traut, so richtig vor den 
anderen zu tanzen, hüpft sein Herz vor Glück. Du-selbst-
Sein ist einfach das Beste, was ein Hase machen kann!

 
 Foto: ©Verl. arsedition

Die kleine Hummel Bommel 
feiert Geburtstag
Heute ist der Geburtstag der 
kleinen Hummel Bommel, 
doch Mama und Papa Hum-
mel haben nicht nur den 
Kuchen, sondern auch noch 
die Einladungen zum Fest 
vergessen! Die kleine Hum-
mel beschließt, selbst loszu-
gehen und alle Freunde ein-
zuladen. Aber jeder scheint 
heute schon etwas anderes 
vorzuhaben. Bommel ist 
furchtbar traurig. Doch am 
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Ende gelingt den Freunden eine große Überraschung und 
es wird noch ein wunderbar hummeliger Geburtstag!

•	 Zum Besuch der Bücherei (um Medien zu entleihen 
oder abzugeben) muss vorab per E-Mail unter KiJuBue-
cherei_Hochdorf@web.de oder telefonisch unter 07153 / 
6183277 (nur zu den Öffnungszeiten) ein Termin verein-
bart werden.

um möglichst vielen Leserinnen und Lesern gerecht zu 
werden, werden Termine am Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag von 15 bis 18 uhr vergeben.
•	 Der Termin darf von allen Familienmitgliedern, die in 

einem Haushalt leben, gemeinsam wahrgenommen wer-
den.

•	 In der Bücherei muss ein medizinischer Mundschutz ge-
tragen werden.

•	 Beim Betreten der Bücherei müssen die Hände desinfi-
ziert werden.

•	 Der Aufenthalt in der Bücherei ist zeitlich auf max. 15 
Minuten begrenzt, deshalb bitte unbedingt pünktlich zum 
„Bücherei-Termin“ da sein!

Die Bücherei hat auch in den Osterferien geöffnet!

Jugendhaus Hochdorf Skunk

Treffpunkt für Jugend, Familien, Kulturen und Generationen
Kontakt: Pia unger und Jochen Rössle,
Jahnstraße 10, Hochdorf,
Tel.: 07153 540995 und 987448,
Mobil: 0176 74595713
E-Mail: pia.unger@kjr-esslingen.de und 
jochen.roessle@kjr-esslingen.de
Im Internet: www.jh-skunk.de, www.aktiv-in.de/jugendhaus, 
www.instagram.com/jh_skunk, www.facebook.com/Jugend-
haus.Hochdorf oder twitter.com/JhHochdorf
Kontaktzeiten: Montag und Freitag, 10:00 bis 12:00 uhr 
und Montag, Dienstag und Freitag 15:00 bis 17:00 uhr

Das Jugendhaus ist wegen des Corona-Lockdowns ge-
schlossen. Wir stehen Euch dennoch als Ansprechpartner*in 
zur Verfügung. Wenn Ihr Fragen oder Anliegen habt, wich-
tige Dinge besprechen wollt oder unterstützung benötigt, 
dann meldet Euch telefonisch, per E-Mail oder über eine 
der anderen Kontaktmöglichkeiten. Am Telefon ist auf alle 
Fälle ein Anrufbeantworter geschaltet, den wir regelmäßig 
abhören.
Bleibt gesund und viele Grüße, Pia und Jochen

Wir betreuen die Sport- und Spieleinrichtungen im Freien 
rund um das Jugendhaus im Breitwiesenareal
Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 nach aktueller Corona-
Verordnung sowie bei trocknem Wetter betreuen wir den 
Außenbereich vor dem Jugendhaus. Wir ermöglichen damit 
Kindern und Jugendlichen die Nutzung unter unserer Auf-
sicht. Wir sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
zunächst von 14 bis 16 uhr für Euch da. Die Zeiten passen 
wir je nach Wetterentwicklung an. An Tagen, an denen keine 
Außenbetreuung möglich ist, starten wir mit unserem Online-
angebot früher. Auch im Außenbereich sind die allgemeinen 
Hygiene- und Verhaltensregeln, wie zum Beispiel 1,5 Meter 
Abstand einzuhalten. Ihr könnt bei uns Spielgeräte, wie z. B. 
Tischtennisschläger, Badminton oder Frisbee ausleihen. Wir 
sorgen für die Desinfektion der Spielgeräte.
Ist die 7-Tage-Inzidenz über 100 können wir keine Spielge-
räte anbieten. Wir sind dennoch für Euch da und beauf-
sichtigen den Platz.

SKUNK Online-Treff - unser Spiele-Treff im Lockdown
Da angesichts des momentanen Lockdowns leider kein her-
kömmlicher Jugendhausbetrieb stattfinden kann, haben wir 
uns etwas überlegt, um gemeinsam mit Euch die Langeweile 
und fehlende Abwechslung zu Zeiten des Lockdowns etwas 
zu vertreiben.
Wir wollen Euch anbieten, gemeinsam mit uns Spiele zu 
spielen und zu chatten. Hierfür werden wir uns online tref-
fen. Was Ihr hierzu braucht, ist lediglich ein internetfähiges 
Gerät mit Kamera, um dem Serverraum beitreten zu kön-

nen. Gemeinsam werden wir dann Spiele spielen wie bei-
spielsweise, Stadt-Land-, Fluss, Just One, die Werwölfe von 
Finsterwald, Skribbl.io, Heckmeck, Activity und viele mehr. 
Hierfür treffen wir uns am Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 17:00 uhr bis 19:00 uhr online auf einem 
Server.

 
 Foto: Jugendhaus Hochdorf SKUnK

Ihr habt Lust bekommen, gemeinsam Zeit zu verbringen?
Dann tretet dem Server "BigBlueButton - Spielraum" unter 
folgendem Link bei: https://onlinetreff.jh-skunk.de
Wir freuen uns auf Euch,
Euer SKuNK - Team!

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Jugendhaus Hochdorf 
SKUNK und in der Schulkindbetreuung!

 
 Foto: KJR esslingen e.V.

Für 2021/22 haben wir ab September noch Stellen im Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) zu vergeben. Ein Jahr in der 
Schulkindbetreuung und im Jugendhaus in Hochdorf mit-
arbeiten; mit Menschen jeden Alters arbeiten - von Schul-
kindern über Jugendliche und Familien bis Senioren. Der 
Kreisjugendring hat in Hochdorf zwei Stellen zu vergeben. 
Eine mit dem Schwerpunkt Jugendhaus und Anteilen in der 
Schulkindbetreuung und eine mit dem Schwerpunkt Schul-
kindbetreuung mit Anteilen im Jugendhaus. Ein interessantes 
Jahr nicht nur für jemanden, der plant einen sozialen Beruf 
zu ergreifen. Wer Interesse hat, kann gerne mal im Jugend-
haus (07153/540995 oder 987448) oder der Schulkindbe-
treuung (07153/320928) vorbeischauen oder einfach anrufen. 
Weitersagen ist erwünscht.

Wichtiges auf einen Blick:
•	 Alter: 16-26 Jahre (Schwerpunkt Jugendhaus ab 18 Jahre)
•	 Dauer: September bis August
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•	 Arbeitszeit: 39h
•	 25 Bildungstage, davon 4 Wochenblöcke und 5 Einzel-

seminartage
•	 Inhalte der Bildungstage: Einführungsseminar, Berufliche 

Orientierung, Erste Hilfe, Konfliktmanagement, Persönli-
che Entwicklung, Teambildung, Erlebnispädagogik, Aus-
tausch- und Reflexionsmöglichkeit mit anderen Freiwilli-
gen, Theorieeinheiten zu verschiedenen Themen wie z.B. 
Behinderungen

•	 Direkte Ansprechperson beim Kreisjugendring sowie einer 
Praxisanleitung vor Ort

•	 Taschengeld
•	 Berufsbezogener Teil zur Anerkennung der FH-Reife
•	 Punkte/Wartezeit für ein Studium

Voraussetzungen:
•	 Motivation, sich ein Jahr freiwillig zu engagieren
•	 Zuverlässigkeit
•	 Team- und Kontaktfähigkeit

Musikschule Plochingen
und Umgebung

Die Musikschule für Plochingen, Altbach, 
Deizisau, Hochdorf und Baltmannsweiler

Semesterbeginn 1.4., Musikschule online
Zur Zeit liegt die Inzidenz im Kreis Esslingen bei über 100. 
Es ist daher weiterhin leider nur Online-unterricht erlaubt!
Ab sofort nehmen wir Anmeldungen für das neue Semester 
an. Wir beraten sie gerne!
Web: www.musikschule-plochingen.de: Mo., Di. u. Do. 11-
16h Mi. 14-16h Tel.: 07153-898592, E-Mail: info@musikschu-
le-plochingen.de.

Volkshochschule Esslingen
Außenstelle Hochdorf

Kontakt: Adiyanti Sutandyo-Buchholz. Tel. 0711-55021 303, 
Mobil. 0163-69 33 512. Montag bis Donnerstag. E-Mail: 
adiyanti.sutandyo-buchholz@vhs-esslingen.de Anme ldung 
und mehr Information unter: www.vhs-esslingen.de oder Tel. 
0711-55021 0.

WERDEN SIE KURSLEITER/KURSLEITERIN BEI UNS
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihren neuen Ideen an die 
Volkshochschule Esslingen in Hochdorf herantreten und in 
Ihrem Fachgebiet Kurse durchführen wollen. Ihre Bewer-
bung richten Sie bitte an die vhs-Geschäftsstelle (info@
vhs-esslingen.de) oder direkt an den /die für das jeweilige 
Gebiet zuständigen Fachbereichsleiter/-in. Mehr Info: www.
vhs-esslingen.de/infocenter/stellenangebote. Gerne können 
Sie sich ebenfalls an die Außenstellenleiterin der VHS Ess-
lingen in Hochdorf wenden: adiyanti.sutandyo-buchholz@
vhs-esslingen.de

Die neuen Kurse im Frühling/Sommer können Sie sich ent-
weder ab sofort auf der Webseite der Volkshochschule ei-
nen Überblick verschaffen oder kostenlos bei den örtlichen 
kommunalen Einrichtungen mitnehmen.

Laut Corona-Verordnung ist der Präsenzbetrieb zurzeit un-
tersagt (Stand 08.03.21). Für Fragen und Anliegen erreichen 
Sie die Anmelde-/Informationsstelle von Montag bis Freitag 
zwischen 08:00 uhr - 13:00 uhr und 14:00 uhr - 17:00 uhr 
unter 0711/55021-0 oder per E-Mail info@vhs-esslingen.de. 
Ausgenommen von der untersagung sind Prüfungen und 
Kurse im Bereich Deutsch und Integration, die unmittelbar 
auf eine Prüfung vorbereiten. Hier können Anmeldungen nur 
nach Terminabsprache stattfinden. Bitte nehmen Sie dafür 
Kontakt mit der Infostelle auf. Erreichbarkeit siehe oben On-
line Anmeldungen sind auf unserer Website weiterhin mög-
lich. Alle Online-Angebote finden wie angekündigt statt.

Evangelische Kirchengemeinde
Hochdorf

Adresse
Evang. Pfarramt, Kirchstr. 2, 73269 Hochdorf
Pfarrer: Gerald Holzer
Telefon: 07153 51504, Telefax: 53093
E-Mail: Pfarramt.Hochdorf-Esslingen@elkw.de
Internet: www.hochdorf-evangelisch.de
Evang. Gemeindebüro
Pfarrbüro: Cornelia Kromer
Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail: siehe Pfarramt
Das Gemeindebüro hat zu folgenden Zeiten geöffnet:
Dienstag und Mittwoch: 09.00 - 11.00 uhr
Donnerstag: 16.00 - 19.00 uhr
1.Vorsitzender des Kirchengemeinderats:
Markus Eßlinger
Telefon: 07153 540465

6. Sonntag der Passionszeit - Palmsonntag

Wochenspruch:
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die 
an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Johannes 3,14b.15

Sonntag, den 28. März 2021
10.00 uhr Gottesdienst (Pfr. Holzer) mit Taufen.
Das Opfer ist bestimmt für verfolgte und bedrängte Christen.
Es finden keine Präsenz-Gottesdienste zwischen Gründon-
nerstag und Ostermontag statt!

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro bleibt aus Gründen des Infektionsschutzes 
für den Publikumsverkehr vorerst geschlossen, wir sind aber 
telefonisch (51504) oder per E-Mail (Pfarrbuero.hochdorf-
esslingen@elkw.de) nach wie vor erreichbar.

Gottesdienste zwischen Gründonnerstag und  
Ostermontag nun doch nicht als Präsenzgottesdienste in 
der Martinskirche
Montagnacht haben die Bundeskanzlerin und die 
Ministerpräsident*innen eine „erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ 
beschlossen. Traurig – so finden wir – aber eben auch 
nachvollziehbar, notwendig und gut. und so setzen wir die 
Empfehlung der MPK, in der Zeit zwischen Gründonnerstag 
und Ostermontag ganz auf Präsenz-Gottesdienste zu ver-
zichten, in Hochdorf um.
Da wir als Kirchen von den MPK-Beschlüssen überrascht 
wurden, sind wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt (die Texte 
fürs Mitteilungsblatt müssen am Dienstagvormittag einge-
reicht werden) noch nicht neu aufgestellt. Vermutlich wird es 
einige Online- und auch Kirchhof-Angebote geben. Hinwei-
sen wollen wir schon heute auf unser im vergangenen Jahr 
entstandenes Gründonnerstags-Video zu einem Abendmahl@
Home (https://www.youtube.com/watch?v=aQNZlkfvdow). 
Angedacht ist auch, unseren „Ostergottesdienst“ einfach auf 
den Sonntag nach Ostern, 11. April, zu verschieben. Alles 
Weitere entnehmen Sie bitte dem nächsten Mitteilungsblatt 
oder unserer Homepage (www.hochdorf-evangelisch.de).

Hiermit melde ich mich bei der Online - KiBiWo „Der eigen-
sinnige Prophet und der vielseitige Gott“ verbindlich an:
Bitte per E-Mail an: arne.hammer@elkw.de

Mit folgenden Daten:
Name, Vorname / E-Mail / Telefonnummer

Infos:
Die diesjährige KiBiWo kann leider nur Online stattfinden 
und wird eine gemeinsame Online-KiBiWo von 5 Gemein-
den sein. Mitgemacht haben: Zell, Mettingen, Aichwald, St. 
Bernhardt zum Hohenkreuz und Hochdorf.
Das Bibeltheater wird es Online zum Anschauen geben, den 
Link verschicken wir entweder per E-Mail an alle angemel-


